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§1 Verbindlichkeit und Geltungsbereich 

Die aktiven Spieler*innen haben vor Beginn einer Spielrunde die Möglichkeit, einer Entscheidung 
über das Gelten oder nicht Gelten der hier aufgelisteten Strafen mit Ausnahme der Strafe 
„Verspätungen“ zu treffen. Treffen die Spieler*innen keine Entscheidung gilt der Strafenkatalog nicht. 

 §2 Würfel/Becher/Deckel fallen lassen 

Fällt einer/-m aktiven Spieler*in während einer Runde oder zwischen Hin- und Rückrunde bzw. 
zwischen Rückrunde und Finale ein oder mehrere Spielgegenstände (z. B. Würfel, Deckel) herunter, 
sind 5 € in die Vereinskasse zu zahlen. 

 §3 Phrasen 

Verwendet ein/-e aktive/-r Spieler*in während eines offiziellen Vereinsabends eine Phrase oder 
einen Schockausdruck, ist ein Beitrag von 50 Cent in die Vereinskasse zu zahlen. Besteht Uneinigkeit 
darüber, ob es sich um eine Phrase handelt, entscheiden die anwesenden Mitspieler*Innen 
einfacher Mehrheit. 

 §4 Verspätungen 

Erscheint eine Person zu einer Veranstaltung, bei der eine Anmeldung erforderlich war, 
unentschuldigt zu spät, beträgt die Strafe 5 € in die Vereinskasse. Unentschuldigtes Fernbleiben 
erhöht die Strafe auf 10 € in die Vereinskasse. 
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